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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1;

EStG 1988 §20 Abs1 Z2 lita;

Rechtssatz

Nach der allgemeinen Lebenserfahrung tri t es vielfach zu, dass Sprachkurse, die ausschließlich auf die Vermittlung

berufsspezi scher Sprachkenntnisse abstellen, - vom Einzel- und Kleingruppenunterricht abgesehen - bloß selten

angeboten werden. Solcherart wird bei einem Intensivsprachkurs, der zu einem Viertel berufsspezi sche

Sprachkenntnisse vermittelt, bereits von berufsspezi scher Sprachausbildung und damit von einer

Fortbildungsmaßnahme auszugehen sein (vgl sinngemäß zur Bildungsmaßnahmen, die neben berufsspezi schem

auch anderes Wissen vermitteln, das hg Erkenntnis vom 28. September 2004, 2001/14/0020). (Hier: Der Umstand, dass

das Dienstverhältnis des Abgabep ichtigen bereits beendet gewesen ist, als der Intensivsprachkurs absolviert wurde,

steht einer Beurteilung als Fortbildungsmaßnahme im bisherigen Beruf nicht entgegen. Ein Steuerp ichtiger kann sich

auch in Zeiten der Arbeitslosigkeit zum Zwecke der Verbesserung der beru ichen Kenntnisse und Fähigkeiten

fortbilden.)
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